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Interview mit Peter Mösch Payot Fragen zur Patientenverfügung Debatte um Film für Demenzkranke

Alter
Kontroverse um die «Musikalische Liebesreise»
Scharfe Polemik gegen einen Film, der nach Ansicht der Kritiker
Demenzkranken höchst fragwürdig ein Live-Erlebnis vorgaukelt. 30

Entgegnung an die Kritiker der «Musikalischen Liebesreise»
Sandra Oppikofer vom Zentrum für Gerontologie der Universität
Zürich verteidigt den Film «Musikalische Liebesreise». Es sei sinnvoll,
ihn demenzkranken Menschen zu zeigen. Das hätten Begleitstudien
eindeutig belegt. 32

Erwachsene Behinderte
Wahl der Miss und des Mister Flandicap
Die Wahl einer Miss Handicap ist nichts Neues. In diesem Jahr aber
wird im Oktober gleichzeitig mit der Miss Handicap erstmals ein
Mister Handicap gekürt. 35

Eine Radiosendung für psychisch kranke Menschen
Mit dem Projekt «Radio Loco-motivo» in Bern erhalten Menschen mit
einer psychischen Behinderung eine Stimme in der Öffentlichkeit. 39

Journal
Kurzmitteilungen 43

Stelleninserate 10,33,38,42

Titelbild: Ein Altersheim in Gais im Jahr 1947. Die Ordnung war klar:
Ein Vormund bestimmte über bevormundete Menschen. Nicht selten

war dieser Vormund aber überlastet und von der Aufgabe überfordert.
Mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht geht das Zeitalter
von Mündel und Vormund endlich zu Ende. Foto: RDB/ATP/Schleininger

Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
Was wird neu mit dem neuen Recht?
Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht bringt vor allem für
urteilsunfähige erwachsene Menschen umwälzende Neuerungen.
Diese sind auch für die Heime und Institutionen von Belang. 6

Das neue Recht als Chance für die Heime
Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht biete Anlass,
wichtige Fragen in der Beziehung zwischen Institutionen und
Bewohnern zu überprüfen und neu zu justieren, sagt der
Sozialwissenschaftler Peter Mösch Payot. Vor allem sieht er Chancen
für die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Betroffenen. 11

Sensibler Bereich Urteilsfähigkeit
Wann ist ein Mensch nicht mehr urteilsfähig? Die Antwort auf diese
Frage wird Angehörigen, Pflegenden, Betreuenden und Ärzten, trotz
neuem, bundesweit gültigem Recht, nicht immer leicht fallen. Denn
sie ist situationsabhängig. 20

Ethische Überlegungen zur Patientenverfügung
Was ist der Wille eines Menschen, wenn er keinen Willen mehr
hat? Susanne Brauer von der Eidgenössischen Ethikkommission
gibt Antworten. 24

Epochale Errungenschaft mit ein paar Stolpersteinen
Die Umsetzung des neuen Rechts wird nicht immer einfach sein, sagt
Christoph Schmid, Ressortleiter Projekte und Entwicklung,
Fachbereich Alter bei Curaviva Schweiz. Trotzdem ist er froh, dass der
Kindes- und Erwachsenenschutz endlich einheitlich geregelt ist. 28
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